
V or dem Hintergrund eines zuneh-
menden international geführten 
Wettbewerbs stieg in den letzten 

Jahren die Forderung nach einer grenzü-
berschreitenden einheitlichen handelsbi-
lanziellen Rechnungslegung. Der Gesetz-
geber ist den Signalen aus der Wirtschaft 
zumindest teilweise gefolgt und hat mit 
dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
das Handelsgesetz mit Wirkung zum 
1.1.2010 reformiert. 

Ende des Dornröschenschlafs
Mit Inkrafttreten des neuen Handelsge-
setzes sind längst vergessene Pensionszusa-
gen aus ihrem Dornröschenschlaf zu neu-
em Leben erwacht. Vor 20 oder 30 Jahren 
als Instrumente zur Reduzierung der Steu-
erlast in Zeiten hoher Gewinne und Steu-
ersätze eingerichtet, stellen Pensionszusa-
gen für vor allem kleine und mittelstän-
dische Unternehmen in einer Zeit geringer 
Margen einen nicht zu unterschätzenden 
bilanziellen Ballast dar. In der neuen Han-
delsbilanz werden nicht nur die tatsäch-
lichen Versorgungsverpflichtungen der 
Unternehmen, sondern auch die Unterlas-
sungssünden der Vergangenheit, wie z.B. 
eine fehlende oder unzureichende Rückde-
ckung der zugesagten Versorgungsleistun-
gen, transparent. Die Forderung des Ge-
setzgebers nach einem Ansatz der Versor-
gungsverpflichtungen in der Handelsbilanz 
mit ihrem Erfüllungsbetrag unter Berück-
sichtigung eines vorgegebenen, von der 
Steuerbilanz abweichenden Rechnungs-
zinssatzes wird dabei regelmäßig zu einer 
Erhöhung der auszuweisenden Pensions-
verpflichtungen führen.

Änderungen im Handelsgesetz
Während bislang kleine und mittelstän-
dische Unternehmen den nach § 6a EStG 

ermittelten Teilwert der Pensionsver-
pflichtung auch für die Handelsbilanz 
übernommen haben, ergeben sich ab dem 
1.1.2010 für Handels- und Steuerbilanz 
zwingend abweichende Werte. Für die Be-
rechnung der Pensionsrückstellungen laut 
Handelsbilanz müssen nicht nur ein 
marktnaher Zinssatz, sondern auch eine 
realistische Lebenserwartung der Versor-
gungsberechtigten, Gehaltstrends und 
zugesagte Rentenanpassungen berück-
sichtigt werden. In vielen Fällen werden 
die in der Handelsbilanz auszuweisenden 
Rückstellungen ab dem Geschäftsjahr 
2010 signifikant ansteigen und wichtige 
Bilanzkennzahlen, wie z.B. Eigenkapital-
quote und Verschuldungsgrad des Unter-
nehmens, deutlich belasten.

Zur Vermeidung extremer Bilanzsprün-
ge in der Handelsbilanz, und einer damit 
verbundenen übermäßigen Belastung der 
Unternehmen, hat der Gesetzgeber eine 
Übergangslösung geschaffen, indem die 
Anpassung auf einen Zeitraum von längs-
tens 15 Jahren verteilt werden kann.

Saldierungsgebot
Mit der Aufnahme des Saldierungsgebotes 
in das Handelsgesetz hat der Gesetzgeber 
ein weiteres Instrument für eine verbes-
serte Transparenz und zur Abmilderung 
des Bilanzsprungrisikos bei der Ermittlung 
der Pensionsrückstellungen nach neuer 
Rechnungslegung geschaffen: Während 
bislang Vermögen und Schulden in der Bi-
lanz getrennt ausgewiesen werden mussten, 
können ab 1.1.2010 die aus den Pensions-
verpflichtungen resultierenden Verbind-
lichkeiten des Unternehmens mit den für 
die Finanzierung angesammelten Vermö-
genswerten verrechnet werden. Verpflich-
tende Voraussetzungen hierfür sind die 
ausnahmslose Verwendung der saldie-

rungsfähigen Vermögenswerte für die Er-
füllung der betrieblichen Altersvorsorge-
verpflichtungen bei gleichzeitiger Besiche-
rung der Vermögenswerte vor dem Zugriff 
anderer Gläubiger. Hierzu ist es erforder-
lich, dass bestehende Verpfändungsverein-
barungen, z.B. an den Gesellschafter-Ge-
schäftsführer, kritisch geprüft und gegebe-
nenfalls neu geordnet werden. Eine unzu-
reichende Verpfändungsvereinbarung, eine 
fehlende Beschlussfassung der Gesellschaf-
terversammlung oder auch die unterlas-
sene Anzeige der Verpfändung bei der zu-
ständigen Versicherungsgesellschaft oder 
der depotführenden Bank können zur 
Nichtigkeit der Saldierung von Vermö-
genswerten und Pensionsverpflichtungen 
führen. Die Folge davon ist, dass die Bilanz-
summe damit höher ausfällt und die Eigen-
kapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zu 
Bilanzsumme) geringer wird.

Informationsquelle Bilanzanhang
Kapitalgesellschaften und Gesellschaften, 
bei denen der einzig persönlich Haftende 
eine Kapitalgesellschaft ist (typisch: GmbH 
& Co. KG) haben neben der Bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung einen An-
hang zu erstellen. Bei der vom Gesetzgeber 
verfolgten Zielsetzung einer verbesserten 
Aussagekraft der neuen Handelsbilanz zur 
Einschätzung der Kapitalstärke und wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit von Unter-
nehmen kommt auch dem Anhang im 
Rahmen des Jahresabschlusses ab 2010 
eine höhere Bedeutung zu. Hat eine Ge-
sellschaft Pensionsrückstellungen in die 
Handelsbilanz einzustellen, so müssen ab 
2010 das versicherungsmathematische Be-
rechnungsverfahren und die Berechnungs-
grundlagen, d.h. der unterlegte Rech-
nungszins, für die Berechnung unterstellte 
Gehaltstrends und Rentenanpassungen, 
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die für die Berechnung berücksichtigten 
Sterbetafeln, usw., im Anhang dargelegt 
werden. Sofern die Gesellschaft von den 
Optionen einer ratierlichen Anpassung 
der Pensionsrückstellung sowie der Saldie-
rung von Versorgungsverpflichtungen und 
Vermögenswerten Gebrauch macht, müs-
sen im Anhang die noch nicht zugeführten 
Pensionsrückstellungen, aber auch An-
schaffungskosten und Zeitwerte der Ver-
mögenswerte und die Erfüllungsbeträge 
der „Versorgungsschulden“ ausgewiesen 
werden.

Finanzierungslücken sichtbar
Mit Einführung der neuen Handelsbilanz 
für Geschäftsjahre ab 1.1.2010 werden 
Unterlassungssünden der Vergangenheit 
bei der Einrichtung und Finanzierung von 
Pensionszusagen sichtbar und können 
von Mitwettbewerbern, potentiellen Un-
ternehmenskäufern, möglichen neuen 
Gesellschaftern, aber auch von den kredit-
gebenden Banken leichter bewertet wer-
den. Der verpflichtende Ansatz zur Be-
wertung von Pensionszusagen mit ihrem 
Erfüllungsbetrag und der aus der Saldie-
rung von den Versorgungsverpflichtungen 
mit den Vermögenswerten abzulesende, 
in vielen Fällen unzureichende Finanzie-
rungsgrad können für die Unternehmen 
e i n e  Ne u b e we r tu ng  du rc h  i h re 
Hausbank(en) und nachfolgend verän-
derte Zinskonditionen für Fremdkapital 
zur Folge haben. Sofern die Bilanz mit al-
ten Versorgungsverpflichtungen belastet 
ist, ist ein ziel- und ein ergebnisorien-
tierter Sanierungsplan das Gebot der 
Stunde. Ein voreilig ausgesprochener Ver-
zicht auf Versorgungsanwartschaften wird 
in der Mehrheit als Steuerbumerang so-
wohl das Unternehmen als auch den Ver-
sorgungsberechtigten belasten. Gleicher-

maßen ist zu erwarten, dass eine „Vogel-
Strauß-Politik“ des Unternehmens die 
Finanzverwaltung früher oder später dazu 
veranlassen könnte, die Ernsthaftigkeit 
der erteilten Versorgungszusagen auf 
Grund einer unzureichenden Ausfinan-
zierung der Versorgungsverpflichtungen 
in Frage zustellen.   z

* alexander Schrehardt (Foto oben) ist  
Geschäftsführer der Consilium Beratungsgesell-
schaft für betriebliche Altersversorgung mbH  
(www.consilium-gmbh.de).
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KurZFaSSuNg

1.		Der	Gesetzgeber	hat	das	Handelsgesetz	
mit	Wirkung	zum	1.1.2010	reformiert.	

2.		Pensionszusagen,	die	vor	Jahrzehnten	ge-
macht	wurden,	stellen	heute	einen	erheb-
lichen	finanziellen	Ballast	dar.

3.		In	der	neuen	Handelsbilanz	werden	nicht	
nur	die	tatsächlichen	Versorgungsver-
pflichtungen	der	Unternehmen,	sondern	
z.B.	auch	eine	unzureichende	Rückde-
ckung	sichtbar.

4.		Für	die	Berechnung	der	Pensionsrückstel-
lungen	müssen	nicht	nur	ein	marktnaher	
Zinssatz,	sondern	auch	eine	realistische	
Lebenserwartung,	Gehaltstrends	und	zu-
gesagte	Rentenanpassungen	berücksich-
tigt	werden.	In	vielen	Fällen	werden	die	
auszuweisenden	Rückstellungen	nun	si-
gnifikant	ansteigen	und	wichtige	Bilanz-
kennzahlen	belasten.

5.		Zur	Vermeidung	extremer	Bilanzsprünge	
in	den	Handelsbilanzen	der	Unternehmen	
hat	der	Gesetzgeber	eine	Übergangslö-
sung	geschaffen,	in	der	die	Anpassung	auf	
einen	Zeitraum	von	max.	15	Jahren	ver-
teilt	werden	kann.

6.		Damit	die	Eigenkapitalquote	nicht	zu	ge-
ring	wird,	können	die	aus	den	Pensions-
verpflichtungen	resultierenden	Verbind-
lichkeiten	des	Unternehmens	mit	den	für	
die	Finanzierung	angesammelten	Vermö-
genswerten	verrechnet	werden.	

7.		Hat	eine	Kapitalgesellschaft	Pensionsrück-
stellungen	in	die	Handelsbilanz	einzustel-
len,	so	muss	sie	das	versicherungsmathe-
matische	Berechnungsverfahren	und	an-
dere	Parameter	darlegen.	

8.		Finanzierungslücken,	die	nun	ans	Licht	
kommen,	können	für	Autohändler	eine	
Neubewertung	durch	ihre	Hausbank	und	
dementsprechend	veränderte	Zinskonditi-
onen	für	Fremdkapital	zur	Folge	haben.	

KommENTar

» Nach anfangs heftigen und oftmals sehr 
kontrovers geführten Diskussionen ging das 
Thema Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz 
in vielen Unternehmen im geschäftlichen 
Alltag wieder unter. Business as usual und 
eine gelebte Vogel-Strauß-Politik haben eine 
zielgerichtete Vorbereitung auf die neue „Un-
ternehmens-Messlatte“ verdrängt: Ein Faux-
pas, der für viele Geschäftsführer mit der  
Veröffentlichung der ersten neuen Handels-
bilanz zu einem herben Erwachen führen 
kann. Unterlassungssünden der Vergangen-
heit, auch und insbesondere im Zusammen-
hang mit betrieblichen Versorgungsver-
pflichtungen, werden mit der neuen Han-
delsbilanz transparent. Die Folgen können 
weitreichend sein: Ein neues Rating durch 
die Hausbanken, erschwerte Fremdkapital-
beschaffung oder Nachverhandlungen zu 
neuen Unternehmenspartnerschaften sind 
potenzielle Störfaktoren, die sowohl den Fir-
menalltag als auch die unternehmerische 
Zukunftsplanung empfindlich belasten kön-
nen. Altlasten müssen ermittelt und Sanie-
rungskonzepte zielorientiert erstellt werden. 
Die Uhr tickt … «

alexander Schrehardt
geschäftsführer der 
Consilium Beratungs-
gesellschaft für be-
triebliche altersver-
sorgung mbH
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